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Weiterbildungsgesetz
Die vier Grundsatzfragen aus Sicht von Travail.Suisse 
Travail.Suisse, der unabhängige Dachverband der Arbeitnehmenden, ist erfreut über den Entscheid des Bundesrates, einer Expertenkommission die Erarbeitung eines Weiterbildungsgesetzes in Auftrag zu geben. In einem Bericht
 hat Travail.Suisse schon „Forderungen und Vorschläge an ein Weiterbildungsgesetz“ ausformuliert. Im folgenden Artikel wollen wir auf vier Probleme zu sprechen kommen, die für die Schaffung eines Weiterbildungsgesetzes wesentlich sind, und dazu unsere Lösungsvorschläge skizzieren.

Der Bund hat erstmals die Aufgabe, ein Weiterbildungsgesetz zu schaffen. Die Gesetzesarbeit kann sich also auf kein existierendes Gesetz abstützen, das aufgrund der gemachten Erfahrungen und der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen angepasst werden kann. Vielmehr beginnt die Gesetzesarbeit bei Null. Das bedeutet: Es müssen zuerst grundsätzliche Fragen beantwortet werden. Erst dann kann man an die konkrete Ausgestaltung gehen. 

Verhältnis des Weiterbildungsgesetzes zu anderen Gesetzen
Der Bund engagiert sich heute schon in der Weiterbildung. Es gibt gegen fünfzig Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen des Bundes, in denen Weiterbildung als Fördertatbestand vorkommt. Welches Verhältnis soll das zu schaffende Weiterbildungsgesetz zu diesen Spezialgesetzen der Weiterbildung haben? Travail.Suisse vertritt hier, wahrscheinlich nicht allein, die Meinung, dass das Weiterbildungsgesetz eine Art Dachfunktion übernehmen soll. Ihm kommt die Aufgabe zu, über alle Spezialgesetze der Weiterbildung hinweg allgemeine Regelungen zu formulieren, die in den Spezialgesetzen beachtet werden müssen. Es schafft damit mehr Transparenz, Koordination und Effizienz im staatlichen Weiterbildungsbereich.
Finanzbedarf des Weiterbildungsgesetzes 

Wie viel kostet das Weiterbildungsgesetz? Wird es als eine Art „Dachgesetz“ verstanden, so wird es unserer Meinung nach ein Gesetz sein, das wenig Finanzbedarf aufweist. Travail.Suisse geht von 3 Promille der Finanzen des BFI-Bereiches aus, das heisst von etwas weniger als 20 Millionen Franken pro Jahr. Diese Gelder werden einerseits für Projekte gebraucht, die Entwicklungen im Weiterbildungsbereich anstossen und mithelfen, gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme zu lösen. Andererseits sollen die Gelder auch dazu dienen, die Dachverbände der Weiterbildung für ihre vielfältige Koordinationsarbeit im komplexen Weiterbildungsbereich zu unterstützen. 

Zeigt sich im Rahmen der Gesetzesdiskussion, dass es zur Lösung bestimmter Probleme neue Grundfinanzierungen braucht, so sollen diese im Rahmen von Spezialgesetzen geregelt werden. 
Definition der Weiterbildung

Zentrale Weichenstellungen erfolgen bei der Definition der Weiterbildung. Im Bericht des EVD
 über eine neue Weiterbildungspolitik des Bundes wird Weiterbildung mit nicht-formaler Bildung
 gleichgesetzt. Auch wenn die Richtung stimmt, so ist diese Definition unserer Meinung nach zu wenig präzis. Vor allem wird mit dieser Definition nicht klar, dass es auch „formale“ Weiterbildungen gibt. Vor allem im Sprachbereich gibt es weit herum anerkannte Referenzrahmen, die zwar nicht staatlich, aber durch private Organisationen definiert und überprüft werden. Ungeklärt bleibt bei einer solchen Definition auch die Stellung der Vorbereitungskurse für die Berufsprüfungen und die Höheren Fachprüfungen. Travail.Suisse möchte diese nicht im Weiterbildungsgesetz regeln, sondern sie wirklich als Teil der Höheren Berufsbildung verstehen. Wir schlagen daher eine differenziertere Weiterbildungsdefinition vor
. 
Ziele des Weiterbildungsgesetzes

Zum Kern stossen wir vor, wenn es um die Ziele des Weiterbildungsgesetzes geht. Im Mittelpunkt der Reflexion über die Ziele des Weiterbildungsgesetzes müssen dabei die Teilnehmenden stehen. Oberstes Ziel des Weiterbildungsgesetzes muss sein, einerseits den Weiterbildungsbereich für alle möglichen Teilnehmenden zugänglicher und transparenter zu machen und andererseits die Lesbarkeit und Vergleichbarkeit der Weiterbildungsabschlüsse zu erhöhen. Wenn diesbezüglich Einigkeit herrscht, stellt sich sodann die schwierige Frage nach den Mitteln zur Erreichung dieser Ziele. Travail.Suisse vertritt dabei die Meinung, dass nur ein Weiterbildungsobligatorium Weiterbildung für alle garantiert. 
Bruno Weber-Gobet, Leiter Bildungspolitik Travail.Suisse 

� Der gesamte Bericht findet sich unter http://www.travailsuisse.ch/de/node/2182.


�  Bericht des EVD über eine neue Weiterbildungspolitik des Bundes, Bern, November 2009, http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/17275.pdf


�Unter die nicht-formale Bildung fallen allgemeinbildende oder berufsorientierte Bildungsaktivitäten in Form von Unterricht, jedoch ausserhalb des formalen Bildungssystems. Sie finden in einem organisierten Rahmen statt, werden aber in der Regel nicht durch das reguläre Bildungssystem vermittelt und führen zu keinem staatlich anerkannten Diplom (Weiterbildungskurse, Seminare, Fernstudien oder Privatunterricht).


�„Weiterbildung … umfasst jene Art von Bildung, welche lernzielorientiert ab dem 18. Lebensjahr ausserhalb der beruflichen Grundbildung, der Höheren Berufsbildung und der Hochschulbildung im engeren Sinn stattfindet.“ Travail.Suisse, Forderungen und Vorschläge an ein Weiterbildungsgesetz, 2009, S. 17.





